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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Jugendhilfeausschuss 26.06.2017 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Bewilligung des Zuschusses 2016 für die Beratungsstelle für 
misshandelte und sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche des 

Kinderschutzbundes Göppingen e.V. 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
Der Zuschuss 2016 des Landkreises für die Beratungsstelle für misshandelte und 
sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche des Kinderschutzbundes/Kinder-
schutzzentrums wird auf 163.659,30 € festgesetzt. Die Überzahlung in Höhe von 
11.004,60 € ist in den nächsten Wochen an den Landkreis Göppingen 
zurückzuzahlen.  
    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
1. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.01.1992 dem Kinderschutzbund 

Göppingen e.V. die Einrichtung einer Beratungsstelle für misshandelte und 
sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche übertragen. Die Beratungsstelle ist 
seit 01. Oktober 1992 in Betrieb. Der Verein trägt 5 % des Aufwands der 
Beratungsstelle. Den Restbetrag übernimmt der Landkreis. 
 

2. Die von der Verwaltung rechnerisch geprüfte Jahresrechnung 2016 schließt wie 
folgt ab: 
 
 

 Rechnungs- 
ergebnis 

2016 

Haushalts- 
plan 
2016 

Rechnungs- 
ergebnis 

2015 

Rechnungs-  
ergebnis 

2014 

Ausgaben                            172.492,95 206.475,00 204.420,13 192.440,91 

Einnahmen        220,00        400,00       400,00        560,00 

Restaufwand 172.272,95 206.075,00 204.020,13 191.880,91 

Eigenant. Kinderschutzbund 
(5%) 
 

   8.613,65   10.304,00   10.201,01     9.594,05 

Anteil des 
Landkreiszuschusses (95 %) 

163.659,30 195.771,00 193.819,12 182.286,86 
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3. Dem Kinderschutzbund Göppingen e.V. wurde mit Beschluss des 

Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2015 für das Jahr 2016 ein 
Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 195.771,00 € in Aussicht gestellt. 
An Abschlagszahlungen wurden 2016 an den Verein 174.663,90 € geleistet. 
 

4. Die deutlichen Minderausgaben in Höhe von 26.340,70 € begründen sich durch 
die längere Vakanz einer Personalstelle. 
 

     
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Im Haushaltsplan 2016 wurde ein Planansatz in Höhe von 190.000,00 € eingestellt 
unter dem Produktsachkonto 31.60.01.99.00   4318052. Der sich ergebende 
Minderaufwand in Höhe von 26.340,70 € kommt dem Budget des Kreisjugendamtes 
zur Deckung von etwaigen sonstigen Mehraufwendungen zugute. 
 
Der Betrag in Höhe von 11.004,60 € wird vom Kinderschutzbund Göppingen e.V. 
zurückgefordert. 

    
 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Jugend      

Zukunft der Familien      

Zukunft der Lebensstile      

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 


	Vorlagendokumente
	TOP Ö  8 Zuschuss 2016 Kinderschutzbund Göppingen
	Beratungsunterlage  2017/070



